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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Verbandsgemeinderat 19.05.2020 
 
 

Antrag AfD-Fraktion Aussetzen der Zahlung der Elternbeiträge für 
Kita- und Hortbetreuung während der angeordneten Schließung der 
Kindertagesstätten und Schulhorte, bedingt durch die Corona-Krise 
 
Beschlussbegründung: 
 
Mit Antrag vom 21.03.2020 hat die AfD-Fraktion im Verbandsgemeinderat den Antrag auf Aussetzen 
der Zahlung der Elternbeiträge für Kita- und Hortbetreuung während der angeordneten Schließung der 
Kindertagesstätten und Schulhorte, bedingt durch die Corona-Krise, gestellt.  
 
Der Verbandsgemeindebürgermeister hat die Kostenbeiträge für den Monat April 2020 unabhängig 
von diesem Antrag im Rahmen einer Eilentscheidung ausgesetzt. Die Einnahmeausfälle 
wurden/werden den Freien Trägern auf Antrag entsprechend erstattet.  
 
Dabei werden der Verbandsgemeinde nach aktuellem Stand für den Monat April die Einnahmeausfälle 
aller Kostenbeiträge einschließlich der Beiträge der Kinder in Notbetreuung erstattet. Für den Monat 
Mai erfolgt ausschließlich eine Erstattung der Kostenbeiträge für die Kinder, die keine Betreuung in 
Anspruch genommen haben.  
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich die Beschlussfassung aufgrund der in Abstimmung mit den 
Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeistern getätigten Eilentscheidung erübrigt hat.  
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, spätestens ab 01.04.2020 die Zahlung der Elternbeiträge für 
Kita- und Hortbetreuung während der angeordneten Schließung der Kindertagesstätten und 
Schulhorte, bedingt durch die Corona-Krise, auszusetzen. 
 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Die Einnahmeausfälle für den Monat April belaufen sich nach aktuellem Stand in allen Einrichtungen 
auf einen Betrag in Höhe von ca. 83.535,50 €. Für den Monat Mai können zum Zeitpunkt des 



 

 

Versandes der Unterlagen noch keine Angaben getätigt werden. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der AfD-Fraktion vom 21.03.2020 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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